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Arbeitssicherheit  
und Gesundheitsschutz
>>  Die bisherige ASA-Richtlinie Nr. 6508, welche seit 10 Jahren gültig ist und 
den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit 
regelt, ist revidiert und am 1. Februar 2007 in Kraft gesetzt worden. Das Ziel 
der neuen Richtlinien ist, kleine und mittlere Unternehmen in diesem Bereich  
zu entlasten und die Handhabung zu vereinfachen.

Die Beizugsrichtlinie 6508 der EKAS (Eid­
genössische Koordinationskommission für 
Arbeitssicherheit) für den Beizug von ASA 
(Arbeitsärzten und anderen Spezialisten 
der Arbeitssicherheit) wurde revidiert. Ist 
diese nun einfacher in der Handhabung ge­
worden und erspart sie wirklich adminis­
trativen Aufwand? Oder birgt sie etwa die 
Gefahr, dass im Bereich Arbeitssicherheit 
nun gar nichts mehr gemacht wird? Oder 
ist die administrative Lockerung der An­
sporn für die praktische Umsetzung ohne 
eine Formvorschrift für den Nachweis der 
Sicherheitsorganisation? Der Ansatz und 
die Überschriften klingen verlockend: ver­

einfachen, entlasten, Kosten einsparen 
und als zentraler Bestandteil die Reduk­
tion von Unfällen.

Neuerungen

Seit 1. Februar 2007 ist die revidierte Richt­
linie nun in Kraft, bei der laut EKAS alle 
Erfahrungen der letzten Jahre eingeflossen 
sind und helfen sollen, eine praxisnähere 
Umsetzung sicherzustellen. Verschiedenste 
Vertreter von Berufsgruppen von Arbeit­
nehmern und Arbeitgebern wurden mit­
einbezogen. EKAS-Präsident Dr. Ulrich 
Fricker: «Die vereinfachten Bestimmungen 

Bild 1: EKAS-Richtlinie 6508: Risikoeingliederung und entsprechende Massnahmen.
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Bild 2: EKAS-Richtlinie 6508: besondere Gefahren.

Kurzinterview zum thema

SMM: Wie ist die Rollenverteilung 
zwischen EKAS und SUVA im Bereich 
Arbeitssicherheit?
Roman Müller: Die EKAS koordiniert 
und betreut versicherungsunabhängig 
die Anliegen der Arbeitssicherheit und 
des Gesundheitsschutzes. Die SUVA ist 
hingegen der grösste Unfallversicherer, 
bei dem handwerkliche und gewerb­
liche Branchen versichert sein müssen. 
Als öffentlich-rechtliche Anstalt stellt 
sie gleichzeitig den Vollzug der Auf­
sichtsbehörde sicher − dies in Zusam­
menarbeit mit den Arbeitsinspektora­
ten des Bundes und der Kantone.

Wo liegen die eigentlichen Gefahren­
potenziale bzw. welche hauptsäch­
lichen Mängel bezüglich Arbeitssi­
cherheit und Gesundheitsschutz stel­
len Sie in Betrieben fest?
Müller: In den Betrieben wird oft nicht 
systematisch nach Gefahren gesucht 
und die nötigen Massnahmen werden 
nur selten systematisch getroffen. 
Wenn die Gefahren nicht erkannt wer­
den, treten diese überraschend auf 
und es können somit auch keine ge­
zielten Massnahmen definiert und 
umgesetzt werden, um Unfälle zu ver­
meiden. Die Betriebe sind sich auch 
der Folgekosten nicht bewusst. Diese 
umfassen in der Regel nicht nur den 
Lohnausfall für Personal, sondern 
auch die Kosten für Sachschäden, Er­

satzmitarbeiter, Auftragsverlust, Lie­
ferverspätungen etc. 

Ihre Firma MPS ist spezialisiert auf 
Arbeitssicherheit, Brandschutz und 
Schulungen. Was konkret können Sie 
interessierten Firmen an Dienstleis­
tungen anbieten? 
Müller: Wir stellen den Beizug der Spe­
zialisten der Arbeitssicherheit für ver­
schiedenste Branchen sicher und helfen 
den Betrieben, ihre Arbeitssicherheit 
und den Gesundheitsschutz systema­
tisch zu organisieren. Wir bieten auch 
Schulungen an, um die vorgeschriebene 
Ausbildung von Mitarbeitern im Bereich 
Arbeitssicherheit und Brandschutz zu 
gewährleisten. Neu führen wir auch von 
der SUVA akkreditierte Kurse und 
Grundlagenschulungen durch.

Wie gehen Sie vor, wenn eine  
Firma sich in Sicherheitsfragen  
an Sie wendet?
Müller: Zunächst wird eine Standortbe­
stimmung vorgenommen, um zu se­
hen, was alles schon gemacht wurde 
und um Prioritäten für das weitere Vor­
gehen festzulegen. Dies geschieht meist 
mit einem Sicherheitsrundgang und ei­
ner systematischen Befragung, worauf 
eine erste Massnahmenplanung er­
stellt wird. Anschliessend wird defi­
niert, ob ein Sicherheitssystem nach 
EKAS erforderlich ist oder ob einfachere 

Mittel genügen. Selbstverständlich 
kann das Vorgehen auch anders sein; je 
nach Kundenwunsch wird eine ent­
sprechend optimale Lösung erarbeitet. 

Wo finden sich weitere nützliche In­
formationen zu den im Beitrag ange­
sprochenen Bereichen?
Müller: Wichtige Adressen, die weiter­
helfen können, sind: www.mps-arbeits­
sicherheit.ch, www.ekas.ch und www.
suvapro.ch.

Fragen des SMM an Roman Müller, Geschäftsführer MPS
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werden zehntausenden Betrieben Erleich­
terungen bringen. Die verfügbaren Mittel 
können so dort eingesetzt werden, wo sie 
den grössten Nutzen bringen und dafür 
sorgen, dass die Unfallzahlen sinken. Des­
halb erwarten wir von der revidierten 
Richtlinie einen neuen Schub zur Förde­
rung von Arbeitssicherheit und Gesund­
heitsschutz.»

Zur Eingliederung des Betriebes wird 
nun die Mitarbeiterzahl zusammen mit 
dem Gefahrenpotenzial betrachtet und 
entschieden, welche administrativen Mass­
nahmen wie Aufbau eines Sicherheitssys­
tems oder der Beizug von Arbeitssicher­
heitsspezialisten erforderlich ist. Wenn das 
Fachwissen bezüglich der Arbeitssicherheit 
und des Gesundheitsschutzes in einem Be­
trieb nicht vorhanden ist und besondere 
Gefahren (Bild 2) vorkommen, müssen die 
ASA-Spezialisten beigezogen werden.

Für kleinere Betriebe mit besonderen 
Gefahren heisst dies nun, dass mit weniger 
als 10 Mitarbeitenden kein Sicherheitssys­
tem mehr erforderlich ist, sondern mit ein­
fachen Mitteln wie z.B. Checklisten die Ge­
fahren ermittelt und die erforderlichen 
Massnahmen eingeleitet werden können, 
die schliessen den Beizug von ASA-Spezia­
listen aber nicht vollständig aus. Vor der 

Revision der Richtlinie musste auch in 
einem solchen Fall ein Sicherheitssystem 
aufgebaut werden. 

Für Betriebe ohne besondere Gefahren 
gilt dies bis 50 Mitarbeitende (Bild 1). Das 
heisst natürlich nicht, dass jetzt nichts 
mehr gemacht werden muss. Die Betriebe 
sind gemäss UVG nach wie vor verpflich­
tet, den Vorschriften für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz einzuhalten. Sie 
dürfen lediglich in der Administration den 
einfacheren Weg wählen.

Auswirkungen der  
Revision auf die Betriebe

90 % der KMU in der Schweiz beschäftigen 
zwischen 1–20 Mitarbeitende. Für die meis­
ten dieser Betriebe hat die revidierte Richt­
linie Vorteile, indem sie im administrativen 
Bereich entlastet werden. Die Regulie­
rungsfolgenabschätzung im Auftrag des 
Bundesrats hat genau dies ergeben. Dabei 
wurden die Auswirkungen der Richtlinie 
auf Kosteneinsparungen durch weniger 
Unfälle in den Betrieben ermittelt.

Eigentlich kann man als Folgerung sa­
gen, dass die Richtlinie an die gängige Pra­
xis angepasst wurde und somit auch eine 
gewisse Rechtssicherheit wieder herge­

stellt wurde. Wichtig für die Betriebe ist, 
dass rechtzeitig Gefährdungen erkannt 
und systematisch Massnahmen definiert 
werden, dies als unbedingte Pflichten ge­
genüber den Mitarbeitenden. Nicht zu ver­
gessen ist aber auch die Absicherung ge­
genüber straf- und zivilrechtlichen Folgen. 
Ferner geht es darum, Regressforderungen 
von Versicherungen möglichst auszu­
schliessen, die für kleine und mittlere Be­
triebe ruinös sein können.

In der Vergangenheit hat sich bewährt, 
dass sich die Betriebe von Spezialisten der 
Arbeitssicherheit beraten liessen und nicht 
allein gelassen wurden. Diese Investition 
lohnt sich sicherlich auch weiterhin, da 
der Beizug von Arbeitssicherheitsspezia­
listen nach wie vor gewährleistet sein 
muss. Es besteht natürlich auch die Mög­
lichkeit, den Beizug mittels anerkannter 
Checklisten und Merkblätter (zum Beispiel 
von der SUVA) selber zu organisieren, was 
sich aber aufgrund der Effizienz als eher 
schwierig gestaltet. <<
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en bref

Sécurité au travail et protection de la  
santé

La directive MSST no. 6508 valable depuis 10 ans, ré­
gissant l’appel aux médecins et autres spécialistes de 
la sécurité au travail, a été révisée et mise en vigueur 
le 1er février 2007. Sa nouvelle version représente un 
allégement notamment pour les petites et moyennes 
entreprises: moins d’administration et orientation 
plus pratique.

Bild 3: Alltäglicher Mehrzweckraum − kann Auslöser für verschie-
dene Gefahren sein.
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